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stimmt werden wird . Ausgenommen sind nur

hiervon , und es sollen , in sofern nicht etwas

anders festgesetzt ist , nach Hannoverschen

Rechten und Gewohnheiten beurthcilt , je¬

doch ebenfalls in obige Verzeichnisse em - und

nachgetragen ŵerden , alle diejenigen , welche

sich auf Privatgründen , die zum ehe¬

maligen Hannöverischen Territorium gehören,

neu angebauct haben.

2) Regierungs - Bekanntmachung
vom 2 o . Jan . 1827 , xukl . am 24.
6 ?US Zern.

^ Betreffend die,

Vermöge einer am 17 . März 1826 . mitvermöge einer

dem Herrn Grafen v . Galen auf Burg Dink - 1^ / m-t ^dem

läge abgeschlossenen und unter dem 20 . May Grafen ».Galen

desselben Jahrs ratificirten Convention hat ^ eW °lMen

der Herr Graf für sich und seine Nachkom - 20. May r>eM-

men , vom 1. Jan . dieses Jahrs an , ver- bch Jahrs rati-

schiedene seiner Berechtigungen in Ansehung

der Herrlichkeit Dinklag  e an die gnädigste Grafen ». Galen

Landesherrschaft erb-  und eigenthümlich ab- "l >-
^ , ss, . , ^ ^ ^ und elgenthüm-

getreten , namlrch : liche AUretm -g

i ) die gesummte Civil - ( streitige und will - "^Medenersei-

kührliche ) und Criminal -Gerichtsbarkeit,g ^ ĝ ^ chtt^
so wie dieselbe bisher theils von dem schungderHerr-

Graflich von Galenschen Amte zu Dink-

läge , therls vermöge Landesherrllch ge- Landesherr-
nchmigten Auftrags , für die Gerichts-
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Herrschaft von dem Herzoglichen Land¬
gerichte zu Vechta wahrgenommcn wor¬
den ist, mit allen derselben anklebenden
Nutzbarkeiten und Lasten;

2) die gesammte Policey  in der Herr¬
lichkeit Dinklage, nebst allen mit der¬
selben in Verbindung stehenden Rechten;

I ) das Recht der Accise  in eben dersel¬
ben;

4) die Berechtigung, auch für die He¬
bung der Landesherrlichen und
Coanmünal Intra den  einen Recep-
tor in der Herrlichkeit Dinklage zu be¬
stellen.

Nachdem diese Berechtigungen nunmehr in
den Bestß, in das Eigenthnm und den Ge¬
nuß der gnädigsten Landesherrschaft überge¬
gangen sind, hat das bisherige Gräflich von
Galensche Amt Dinklage aufgehört, und cs
ist die amtliche Verwaltung der Herrlichkeit
Dinklage dem Herzoglichen Amte Steinfeld,
dessen Amtödistrnte die Herrlichkeit beygelcgt
worden ist, im Landesherrlichen-Namen über¬
tragen worden.

Desgleichen ist der dem Landgericht zu
Vechta auf den Antrag des Herrn Grafen
von Galen ertheilt gewesene Auftrag wegen
Wahrnehmung der die Amts Competenz
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